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Windkraft ist darüber hinaus in Anbetracht der Relevanz für das Gelingen der Energiewende von größter Bedeutung.  
Die Abkehr von den bisherigen kommunalen Konzentrationszonen mit Ausschlusswirkung hin zur Vorranggebieten 
wird von Seiten des Kreises Düren ebenfalls ausdrücklich positiv bewertet und gibt den Kommunen ausreichende 
Ausgestaltungsmöglichkeiten für die zukünftige Entwicklung von Windenergieanlagen auf ihrem Gemeindegebiet.  

Die Streichung der Abstandsregelung sowie die Öffnung von Waldbereichen und Bereichen zum Schutz der Natur für 
die Windkraft wird als notwendiger Schritt erachtet, um dieser Form der Energieerzeugung substanziell Raum ver-
schaffen zu können. Es wird jedoch mit Nachdruck dafür appelliert, den neuen Grundsatz 10.2-9 strikt auszulegen und 
die bisher ausgewiesenen kommunalen Konzentrationszonen soweit irgend möglich in den Sachlichen Teilregional-
plan Erneuerbare Energien zu übernehmen, um den umfangreichen Kraftanstrengungen der Städte und Gemeinden 
im Bereich der Konzentrationszonenplanung Rechnung zu tragen. Diese Flächen sind bereits umfassend geprüft und 
basieren auf langjährigen Prozessen der kommunalen Willensbildung. Eine Abkehr von diesen Flächen würde als nicht 
zumutbar betrachtet werden.  

Es wird ebenfalls begrüßt, dass das Thema der großflächigen Freiflächen-Photovoltaik im LEP überarbeitet wurde. 
Besonders Ziel 10.2-15 wird als Schritt in die richtige Richtung betrachtet, um den Verlust wertvoller Ackerböden, die 
gerade im Kreis Düren raumprägend sind, zu verhindern. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass Agri-PV bisher wenig 
erprobt ist und selten in der Praxis Anwendung findet. Hier sollten flankierend Maßnahmen (bspw. umfangreiche 
Förderungen) umgesetzt werden, die die Attraktivität der Agri-PV für Landwirte erhöht, um mittel- und langfristig 
Nutzungskonflikte zwischen Energie- und Nahrungserzeugung zu verhindern. Ob die restlichen Ziele und Grundsätze 
zur Freiflächenphotovoltaik ausreichen, um den von den Kommunen oft beklagten Wildwuchs von großflächigen An-
lagen zu verhindern, ist jedoch anzuzweifeln.  

Stellungnahme Wirtschaftsförderung 

Grundsätzlich ist die dezentrale Windenergienutzung in Gewerbe- und Industriegebieten zu begrüßen. Diese Möglich-
keit der dezentralen Energieversorgung bietet eine wichtige Unterstützung hinsichtlich der Deckung des Energiebe-
darfes der Gebiete durch erneuerbare Energien. Auch wenn diese Flächenausweisungen für die Nutzung der Wind-
energie in den Bereichen der Gewerbe- und Industriegebiete eine untergeordnete Rolle spielen sollen, weisen wir als 
Wirtschaftsförderung darauf hin, dass die angesprochenen Flächen wie Abstandsflächen und arrondierende Restflä-
chen nicht die GE- bzw. GI-Flächen in ihrer Nutzung, und somit die anliegenden Unternehmen beeinträchtigen oder 
einschränken. Da die Nachfrage und der damit verbundene Flächenbedarf bezüglich Gewerbe- und Industrieflächen 
konstant hoch ist, weisen wir noch einmal darauf hin, dass die untergeordnete Nutzung sehr bedeutsam ist. Ggf. sollte 
sich die Errichtung von Windkraftanlagen auf Brachen, etc. in bestehenden Gewerbegebieten fokussieren. Bei den 
sich in der Entwicklung befindlichen neuen Gewerbegebieten, sollten entsprechende Flächen direkt im Flächennut-
zungsplan (je nach Größe des geplanten Gewerbegebiets) sowie im Bebauungsplan ausgewiesen werden, um von An-
fang an Planungssicherheit zu haben und eine Konkurrenzsituation zwischen dezentraler Energiegewinnung und an-
siedelnden Unternehmen zu vermeiden. 

 

Umweltamt 

Stellungnahme Wasserwirtschaft: 
 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wird der Änderungsentwurf zur Kenntnis genommen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL), die nati-
onalen rechtlichen Bestimmungen (WHG, LWG NRW) sowie die Vorgaben der Grundwasserverordnung und der Ober-
flächengewässerverordnung zu beachten sind. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Ausbau erneuerbarer Energien 
in NRW (hier WEA und PV-Anlagen) nicht dem Verschlechterungsverbot (Erreichen bzw. Erhalten eines guten mengen-
mäßigen/chemischen/ökologischen Zustands) widerspricht. Zudem wird auf die nationalen Regelungen für den 
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Anlagenbau im Bereich von Schutzzonen, wie Trinkwasserschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten, hingewie-
sen. Es darf durch die Errichtung von WEA und PV-Anlagen nicht zu einer Beeinträchtigung in den Schutzgebieten 
kommen. 
 
 
Stellungnahme Immissionsschutz: 
 
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht wurden die Planungen zur Kenntnis genommen.  
 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass im Kreis Düren bereits jetzt schon ein großer Anteil an Windenergienutzung 
genehmigt und errichtet wurde (ca. 200 Windanlagen). Hierbei zeigt sich, dass insbesondere bei guten Windbedin-
gungen das Potential der installierten Anlagen nicht ausgenutzt werden kann. Vor allem im Nordkreis ist eine Vielzahl 
von Anlagen und Parks errichtet worden. Allerdings ist aufgrund mangelnder Einspeisemöglichkeit, hauptsächlich bei 
guten Windbedingungen, zu beobachten, dass eine nicht unwesentliche Anzahl der Anlagen nicht in Betrieb ist. Somit 
dürfte auch eine darüber hinausgehende Genehmigung und Errichtung von Anlagen nur dann Erfolg bringen, wenn 
zunächst die Infrastruktur für die Weiterleitung des erzeugten Stroms ertüchtigt bzw. erheblich verbessert wird. 
 
 
Stellungnahme Bodenschutz: 
 
Aus bodenschutzrechtlicher Sicht wird der Änderungsentwurf zur Kenntnis genommen. 
 
Hinsichtlich des Vorsorgenden Bodenschutzes sollte in der Planung insbesondere der sorgsame Umgang mit Boden-
material vorgesehen sein. Die Böden im Kreis Düren weisen eine sehr gute Fruchtbarkeit und hohe Schutzwürdigkeit 
auf. Daher sollte zum Schutz des Bodens ein Bodenschutzkonzept erstellt werden, wenn die beplanten Flächen fest-
stehen. Vor allem sollte der Boden vor Verdichtung geschützt werden und die Baustelleneinrichtungen auf die Berei-
che der geplanten Stellplatzflächen beschränkt werden. Eine Inanspruchnahme auch künftig unversiegelter Flächen 
ist auszuschließen. 
Zudem sollte im Hinblick auf eine nachhaltige Flächennutzung eine Beplanung von Brachflächen geprüft werden.  
 
Sollten konkrete Flächeninanspruchnahmen festliegen, bitte ich um weitere Beteiligung, um die Altlastensituation 
auf diesen Flächen zu prüfen. 
 
 
Stellungnahme Abgrabungen: 
 
Aus abgrabungsrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Änderung des Landesentwicklungsplanes NRW. 
 
 
Stellungnahme Natur und Landschaft: 
 
Die Änderung des LEP NRW wird von der Unteren Naturschutzbehörde zur Kenntnis genommen. 
 

 
Mit freundlichem Gruß 

  
 

 
 

 




